
§ 6 Obliegenheiten

(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung
einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu
erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer
kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nach-
dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen,
es sei denn, daß die Verletzung als eine unver-
schuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer
innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem
Versicherungsnehmer zum Zwecke der Verminde-
rung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahr-
erhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen
ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung
keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungs-
falls oder den Umfang der ihm obliegenden Leis-
tung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall verein-
bart, daß die Obliegenheit verletzt wird, die nach
dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicher-
er gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als
die Verletzung Einfluß weder auf die Feststellung
des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Ver-
sicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 16 Vorvertragliche Anzeige

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der
Schließung des Vertrages alle ihm bekannten Um-
stände, die für die Übernahme der Gefahr erheb-
lich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich
sind die Gefahrenumstände, die geeignet sind,
auf den Entschluß des Versicherers, den Vertrag
überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Um-
stand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich
und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als er-
heblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige
eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann
der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten.
Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheb-
lichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil
sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des
Umstandes arglistig entzogen hat.

3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherer den angezeigten Umstand kannte
oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17

(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag
auch dann zurücktreten, wenn über einen erheb-
lichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht
worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die
Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder
die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18 Schriftliche Fragen

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahr-
umstände an der Hand schriftlicher von dem
Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann
der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige
eines Umstandes, nach welchem nicht ausdrücklich
gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Ver-
schweigung zurücktreten.

§ 19 Vertragsschluß durch Vertreter

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten
oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht
geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht
des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die
Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers in Be-
tracht. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, daß die Anzeige eines erheblichen Umstandes
ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig ge-
macht ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch ihm selbst ein verschulden zur Last
fällt.

§ 20 Ausübung des Rücktritts

(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines
Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in welchem der Versicherer von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung
gegenüber dem Versicherungsnehmer. Im Falle
des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in
Ansehnung der Prämie ein anderes bestimmt,
beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen
Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme
ist von der Zeit des Empfangs an zu verzinsen.

§ 21 Leistungspflicht trotz Rücktritt

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der
Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine
Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen,
wenn der Umstand, in Ansehnung dessen die
Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 22 Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen
arglistiger Täuschung über Gefahrenumstände an-
zufechten, bleibt unberührt.

§ 31 Kündigung nach Erhöhung der Prämie

Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpas-
sungsklausel die Prämie, ohne daß sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, so kann

der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats
nach Eingang der Mitteilung des Versicherers mit
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, das
Versicherungsverhältnis kündigen.

§ 38 Erste Prämie

(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht
rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange
die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn
der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von
drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich
geltend gemacht wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei.

§ 39 Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen;
zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der
eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechts-
folgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit dem Ab-
lauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung,
die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt,
ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf
der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur
Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder
der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzug,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der
Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung im Verzug ist, das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen.
Die Kündigung kann bereits bei der Bestimmung
der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, daß sie mit
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im
Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn
der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats
nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit
der Fristbestimmung verbunden worden ist, inner-
halb eines Monats nach dem Ablauf der Zahlungs-
frist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechts-
folgen davon abhängen, daß Zinsen oder Kosten
nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn
die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den
Betrag der Kosten angibt.

§ 40 »Grundsatz« der Unteilbarkeit

(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen
Verletzung einer Obliegenheit oder wegen Ge-
fahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des
zweiten Titels durch Kündigung oder Rücktritt
aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag
durch den Versicherer angefochten, so gebührt
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dem Versicherer sowohl die Prämie bis zum
Schluß der Versicherungsperiode, in der er von der
Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung
oder von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt
hat. Wird die Kündigung erst in der folgenden Ver-
sicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die
Prämie bis zur Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen
nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach § 39
gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie
bis zur Beendigung der laufenden Versicherungs-
periode. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1
zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen. Ist mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde in den Versicherungsbedingungen
ein bestimmter Betrag für die Geschäftsgebühr fest-
gesetzt, so gilt dieser als angemessen.

§ 62 Rettungspflicht

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei
dem Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit
für die Abwendung und Minderung des Schadens
zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers
zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestat-
ten, solche Weisungen einzuholen.

Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so
hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflicht-
gemäßen Ermessen zu handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheiten verletzt, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch
bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht
wäre.

§ 67 Übergang von Ersatzansprüchen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein An-
spruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten
zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer
über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum

Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden. Gibt der Versicherungsnehmer
seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur
Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf,
so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht
insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem
Recht hätte Ersatz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Ver-
sicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen,
so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch
geht jedoch über, wenn der Angehörige den Scha-
den vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 Interessenmangel

(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem
Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls
die Versicherung für ein künftiges Unternehmen
oder sonst für ein künftiges Interesse genommen
ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Ver-
sicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zah-
lung der Prämie frei; der Versicherer kann eine an-
gemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem
Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem
Versicherer die Prämie, die er hätte erheben kön-
nen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, in welchem der
Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kennt-
nis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem
Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis
oder durch eine behördliche Maßnahme aus An-
laß eines Krieges weg oder ist der Wegfall des
Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges,
so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie,
welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil
der Versicherungsfall eingetreten ist, so gebührt
dem Versicherer die Prämie für die laufende
Versicherungsperiode.

In den Fällen des § 51 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908
(Reichsgesetzbl. S. 263) in der Fassung der Verord-
nung vom 6. April 1943 (Reichsgesetzbl. 1 S. 178)
sind die vom Versicherungsnehmer zurückzuer-

stattenden Prämienteile erst am Schluß der 
Versicherungsperiode, in den Fällen des § 68
Abs. 2 und 3 erst nach Kriegsende zu zahlen.

§ 69 Übergang des 
Versicherungsverhältnisses

(1) Wird die versicherte Sache von dem Ver-
sicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle
des Veräußerers der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte und
Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die Zeit des Ein-
tritts laufende Versicherungsperiode entfällt,
haften der Veräußerer und der Erwerber als Ge-
samtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch
das Versicherungsverhältnis gegen ihn begrün-
deten Forderungen die Veräußerung erst dann
gegen sich gelten zu lassen, wenn er von Ihr
Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis
408 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden ent-
sprechende Anwendung.

§ 96 Kündigung nach dem Versicherungsfall

(1) Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls
ist jeder Teil berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis zu kündigen.

(2) Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines
Monats seit dem Abschlusse der Verhandlungen
über die Entschädigung zulässig. Der Versicherer
hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzu-
halten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für
einen späteren Zeitpunkt, als den Schluß der lau-
fenden Versicherungsperiode kündigen.

(3) Kündigt der Versicherungsnehmer, so ge-
bührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie für
die laufende Versicherungsperiode. Kündigt der
Versicherer, so gilt das gleiche in Ansehnung
desjenigen Teils der Prämie, welcher auf den dem
Schaden entsprechenden Betrag der Versiche-
rungssumme entfällt; von der auf den Restbetrag
der Versicherungssumme entfallenden Prämie ge-
bührt dem Versicherer nur der Teil, welcher der
abgelaufenen Versicherungszeit entspricht
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